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Abb. 1: Spurenelementgehalte (Ca, Mg, Zn, Cu) im Kopfhaar vor und nach 
der Trinkkur (sehr mineralarmes Wasser) bei 16 Probanden 
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Abb. 2: Spurenelementgehalte (Cu, Mg, Ca, Fe, Zn) im Barthaar (2-Tages-
Mischprobe) vor und nach der Trinkkur (sehr mineralarmes Wasser) hei 
einem Probanden 
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Abb. 3: Mg-Gehalt im Barthaar (2- Tages-Mischprobe) eines Probanden vor und 
nach mehrwöchiger täglicher Aufnehme von 3 - 4 g Mg in Form von 
MgC1
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Abb. 4: Mg-Gehalt im Barthaar (2- Tages-Mischprobe) eines Probanden vor und 
nach mehrwöchiger täglicher Aufnahme von 1 kg Bananen (entspricht 
etwa 300 - 500 mg Mg) 
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Zur Analytik organischer Medikamente in Kopfhaaren 

WArnold 

Zusammenfa88tJl19 

Seit einigen Jahren ist es möglich, bereits in wenigen Milligramm Haaren 

organische Arzneimittel und Gifte auf radioimmunologischem Wege spezifisch 
oder gruppenspezifisch nachzuweisen, soweit entsprechende RIA-Kits kommer­
ziell zu beschaffen sind. Dies ist u .a. von großer Bedeutung für die rechts­
medizinische Expertise, vor allem für Vorgänge und Tatbestände im Rahmen 
der Drogenszene, wie an einigen eindrucksvollen Beispielen aufgezeigt wird. 
Es ist mit Hilfe einer solchen Haaranalyse möglich, u.a. die Drogenkarriere 
einer süchtigen Person bis zu einem Jahr, in günstigen Fällen sogar noch län­
ger, zu kontrollieren. Vielfach erhält man dadurch Angaben zu Ereignissen aus 
zurückliegender Zeit. Anamnestisch und auch forensisch kann dies eventuell von 

erheblicher Bedeutung sein. 

Einleitung 

Das Haar und auch die Nägel als menschliche Hautanhangsgebilde bestehen 
aus einem relativ einheitlichen biologischen Substrat. Sie eignen sich besonders 
auf Grund ihrer leichten Zugänglichkeit als Untersuchungsmaterial. In weiterem 
Sinne widerspiegelt sich in der biologisch-chemischen Zusammensetzung des Haa­
res der Stoffwechsel des betreffenden Individuums, auch beeinflußt durch Stof­
fe aus der Umwelt. So ist die Aufnahme besonders von toxischen Spurenelemen­
ten aus der Luft und mit der Nahrung durch eine chemische Untersuchung der 
menschlichen Kopfhaare ohne Schwierigkeiten festzustellen [1]. Neuerdings ist 
es auch möglich, u.a. die Einnahme organischer Medikamente durch eine Haar­
analyse zu beweisen [2 - 5]. 
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Rechtamedizinische Untersuchungen 

In der rechtsmedizinischen Praxis können am Tatort aufgefundene Haare zu­

weilen ein wichtiges Indiz für die Identifizierung eines möglichen Täters sein 
und in Verbindung mit anderen Befunden zu einer Überführung oder Exkulpie­

rung führen (6). Zunächst ist auf mikroskopischem Wege eine Unterscheidung 
zwischen Tier- und Menschenhaaren möglich. Durch eine Überprüfung der Haar­
wurzeln ist viel fach eine Geschlechtsdifferenzierung herbeizuführen. Außerdem 
kann festgestellt werden, ob die Haare gefärbt, ausgerissen oder abgeschnit­

ten worden sind bzw. physikalischen oder chemischen Einwirkungen ausgesetzt 
waren. Mit Hilfe der Vergleichsmikroskopie kann überprüft werden, ob Ähnlich­
keiten zwischen am Tatort aufgefundenen Haaren - vor allem der Kutikula -
und denen einer verdächtigen Person vorliegen (7, 8). Chemische Untersuchun­
gen auf anorganische Spurenelemente können Hinweise dafür geben, ob das be­
treffende Individuum der Einwirkung bestimmter anorganischer Stoffe unterwor­
fen war, ob er dieselben eingeatmet bzw. mit der Nahrung aufgenommen hat 
(9). Insbesondere über Arsen, Thallium und Blei liegen Untersuchungen vor, die 
in Verbindung mit dem Haarwachstum, eine zeitliche Rückrechnung auf die Ein­
nahmezeit und so in einigen Fällen damit eine Überführung des Täters erlaub­
ten (10 - 12). In den letzten Jahren ist es gelungen, im Rahmen serologischer 
Untersuchungen Blutgruppenmerkmale und Enzymtypen in den Haaren zu bestim­
men (13, 14). 

Hearanalyae auf organische Medikamente 

Der Nachweis anorganischer Elemente in menschlichen Haaren ist mit Hil­

fe moderner Analysenverfahren bereits in Picogrammengen möglich. Einige Ele­
mente wie Arsen, Blei und Thallium können schon seit mehreren Jahrzehnten 
mit Hi! fe spezieller Methoden in Kopfhaaren bestimmt werden und aus den Be­

funden entsprechende Folgerungen gezogen werden (10 - 12). Noch vor weni­
gen Jahren waren die zur Verfügung stehenden Analysenverfahren nicht genü­

gend empfindlich und spezifisch, auch organische Arzneimittel in Haaren zu 
erfassen. Bereits 1971 wurde jedoch durch Forrest und Mitarbeiter (15) mit Hil­
fe Tritium-markierter Medikamente (Chlorpromazin und Tetrahydrocannabinol) 
im Tierversuch überprüft, ob diese organischen Substanzen vom Haar aufgenom­
men werden. Knapp 10 Jahre später wurden von Baumgartner und Mitarbeitern 
(5) in den USA sowie in Europa von Klug (16), weiterhin von Arnold, Püschel 
und Mitarbeitern (2, 3, 4, 17, 18, 19) radioimmunologisch erstmals Opiate in 
Kopfhaaren nachgewiesen. In weiteren Untersuchungen gelang es, ebenfalls mit 
RIA, in diesen Hautanhangsgebilden Phencyclidin (10), Methaqualon (21), Ko­
kain (22) und Amphetamine (23) zu bestimmen und die Befunde zum Teil mas­
senspektrometrisch und gaschromatographisch abzusichern. 
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Im Institut für Rechtsmedizin der Universität Hamburg werden seit mehre­
ren Jahren die Kopfhaare von Leichen, bei denen der Verdacht eines Drogen­
todes besteht, systematisch auf die Anwesenheit von Morphin als Stoffwechsel­
abbauprodukt von Heroin geprüft. Auch lebende Personen, bei denen der be­
gründete Verdacht einer Drogeneinnahme besteht, werden in gleicher Weise kon­
trolliert. 

Wenn es sich als notwendig erweist, Rückschlüsse auf die vergangene Dro­
genkarriere zu ziehen, wird wie folgt vorgegangen: 

Ein Haarbüschel von ca. 1 qcm Fläche wird dicht über der l<opfhaut abge­
schnitten. Es ist dabei zu beachten, daß die abgeschnittenen Haare in ihrer 
Lage zueinander nicht verschoben werden. Das Haarbüschel wird dann mit Te­
saband auf einem festen Blatt Papier fixiert. Wurzel nahes Haarende und -Spit­
ze sind zu bezeichnen. Unter Berücksichtigung des Haarwachstums (ca. 1 cm 
pro Monat) können dann die Haare in einzelne Abschnitte aufgeteilt werden, 
um den Zeitpunkt einer Drogeneinnahme annähernd zu bestimmen und damit 
Hinweise über die sogenannte Drogenkarriere zu erhalten. Diese abschnittswei­

sen Analysen sollen möglichst nicht über eine Haarlänge von 6 - B cm (= 6 -
B Monate) ausgedehnt werden, da dann eine zeitlich Zuordnung ungenauer wird. 
In einzelnen Fällen gelang es jedoch, Drogenkarrieren bis zu einem Jahr und 
länger zu verfolgen und die Befunde durch weitere Fakten und Indizien oder 
auch die Aussagen des betreffenden Drogenabhängigen zu bestätigen. 

Für eine einzelne RIA-Analyse sind 20 - 50 mg Haare erforderlich. Dies 
entspricht ca. 20 - 100 Einzelhaaren von 1 cm Länge. Bei einem hohen Arz­
neimittelgehalt der Haare genügen in Extremfällen einige wenige Haare, um 

zu einem verwertbaren Ergebnis zu kommen. Die zeitliche Zuordnung einer Dro­
geneinnahme ist jedoch in diesen Fällen kaum möglich. Bei Leichen im hoch­
gradigen Fäulniszustand unter maximalen Weichteilverlusten, insbesondere durch 

Tierfraß, sind meist die Kopfhaare das einzigste Asservat, welches noch er­
halten ist und bei dem eine Analyse bei Verdacht eines Medikamentenmißbrau­

ches am ehesten erfolgversprechend ist. 
Die anschließende Aufarbeitung für die radioimmunologische Untersuchung 

wird wie folgt durchgeführt: 
Zunächst werden die Haarportionen der einzelnen Haarabschnitte nacheinan­

der mit Aceton, Wasser und nochmals Aceton gewaschen, um fetthaltige Sub­
stanzen, Staub und andere korpuskuläre Partikel sowie Kontaminationen von Na­
triumchlorid durch Schweiß zu entfernen. Bei einer solchen Waschprozedur kann 
es zu Verlusten von 10 - 20%, manchmal auch mehr an anorganischen Spuren­
elementen kommen, die wahrscheinlich exogen auf dem Luftwege in die äuße­
ren Schichten der Haare eingedrungen bzw. auf diesen abgelagert wurden. Or­
ganische, endogen ins Haarprotein eingebaute Arzneimittel werden von solchen 
Waschprozeduren nur wenig angegriffen, es treten nur minimale Verluste ein. 
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Von den auf diese Weise qereiniqten Haarportionen werden qenau 50 mq ab­
qewoqen und nach Zusatz von 1 ml 1 N NaOH mehrfach in einem hitzebestän­

digen, langen Zen tri fugenglas aufgekocht, bis die ursprüngliche Haarstruktur 
nicht mehr erkennbar ist. Flüssigkeitsverluste durch Abdampfen oder Versprit­
zen sind tunlichst zu vermeiden. Nach dem Abkühlen wird 1 ml 1 N HCl zu­
gesetzt und auf einen pH-Wert zwischen 6,5 - 7,5 eingestellt. Bei stärkerer 
Alkalität oder Acidität besteht Gefahr, daß das später verwendete Antiserum 
denaturiert wird und so falsch-positive Werte vorgetäuscht werden können. 

Mit Hilfe dieser Aufbereitung, die letztlich eine alkalische Hydrolyse dar­
stellt, wird das meist als Glukuronid an das Haarprotein gebundene Morphin 
freigesetzt und kann dann als solches bestimmt werden. Es empfiehlt sich, von 
jeder Haarprobe 2, in besonderen Fällen je 3 Parallelanalysen zu machen und 
aus diesen Werten den Mittelwert zu errechnen. Für die Eichkurve ist jeder 
Kurvenpunkt durch 3 voneinander unabhängige Bestimmungen zu sichern. 

Die eigentliche radioimmunologische Bestimmung wird entsprechend den für 
verschiedene RIA-Kits geltenden Anweisungen durchgeführt. Es ist hierbei da­
rauf zu achten, daß die ermittelten Werte einer Haarbestimmung, der besse­

ren Ablesbarkeit wegen, möglichst im mittleren Teil nicht außerhalb oder im 
auslaufenden Teil der Eichkurve liegen. Wird auf Morphin geprüft und für die 
spezifische Bestimmung der RIA-Kit der Diagnostic Products Corporation (in 
der Bundesrepublik über die Firma Biermann, Bad Nauheim zu beziehen) ver­

wendet, ist es angebracht, die Morphinspezifität dieses Kits mit Codeinlösun­
gen von 300 - 400fach höherer Konzentration zu überprüfen. Bei ordnungsge­
mäßer Selektivität des spezifischen Morphinkits wären dann annähernd gleiche 
Werte zu erwarten. 

Besprechung der Ergebni111e 

Durch die erst seit wenigen Jahren mögliche Arzneimittelbestimmung in Haa­

ren sind neuerdings die Voraussetzungen gegeben, Monate bis zu einem Jahr 
später noch einen Arzneimittelmißbrauch nachzuweisen. Damit erllffnen sich 

auf diesem Gebiet der forensischen und auch klinisch-toxikologischen Analyse 
neue Dimensionen, die bei einer Urin- oder Blutuntersuchung bisher nicht ge­
geben waren. In diesen beiden Asservaten widerspiegelt sich lediglich die au­
genblickliche Situation im Rahmen einer Drogenbeeinflussung, ohne daß, zumin­
dest in den meisten Fällen, weitere Rückschlüsse gezogen werden können. So 

kann z.B. ein niedriger Drogenspiegel im Urin als die nur kurze Zeit rücklie­
gende Einnahme eines Medikaments gedeutet werden. Andererseits wäre es auch 
möglich, daß die Aufnahme einer großen Arzneimittelmenge bereits mehr als 
48 - 72 Stunden zurückliegt. Einige Untersucher auf diesem neuen analytischen 
Gebiet sind der Ansicht, daß die in den Haaren ermittelten Arzneimittelmen­
gen sicherer als es mit Urin- und Blutanalysen möglich war, auf die wirklichen 
Gegebenheiten des Drogenkonsums hinweisen [5, 24, 25]. 
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Nachfolgend 2 Beispiele, die diese neuen analytischen Möglichkeiten mit Hil­

fe der Haaranalyse besonders eindeutig charakterisieren: 
Die Sektion einer jungen Frau, welche in ihrer Wohnung erhängt aufgefun­

den wurde, erbrachte zunächst außer den typischen Zeichen des Erhängens kei­
ne weiteren Befunde. Das Rauschgiftdezernat der Hamburger Polizei brachte 
in Erfahrung, daß diese Frau früher, mehrere Jahre zurückliegend, drogenab­
hängig war, dann aber anscheinend von ihrer Heroinsucht freikam. Eine che­
misch- toxikologische Untersuchung der Leichenasservate verlief negativ. In den 
Kopfhaaren fand sich, wie Abb. 1 zeigt, ein fast kontinuierlich zunehmender 
Morphingehalt von den Haarspitzen zur Wurzel. Die Polizei stellte später fest, 
daß die junge Frau vor etwas mehr als einem Jahr vor ihrem Tod rückfällig 
geworden war und sich seitdem in steigenden Mengen wieder Heroin zuführte. 
Die Haaruntersuchung bestätigt diesen Sachverhalt. 

Ein Polytoxikomane stellte freiwillig seine Kopfhaare für eine Untersuchung 
zur Verfügung. Wie er angab, hatte er noch 4 Monate vor dem Abschneiden 
der Haare Methaqualon in großen Mengen konsumiert, neben wechselnden, aber 
geringeren Mengen von Codein, Barbituraten und Heroin. Als Methaqualon dem 
Betäubungsmittelgesetz unterstellt wurde, war dieses Arzneimittel auf dem Dro­

genmarkt kaum mehr zu beschaffen. Es kam daher in der nachfolgenden Zeit 
zu einem sich steigernden Mißbrauch von Barbituraten und Opiaten. Die ab­
schnittsweise Haaranalyse auf diese drei Stoffe bestätigt die Angaben (Abb. 
2). 

Zusätzliche experimentelle Untersuchungen 

An freiwilligen Versuchspersonen und in Tierversuchen an Meerschweinchen 
wurde versucht, die aus der Drogenszene an Lebenden und Toten erhaltenen 
Befunde zusätzlich abzusichern und zu ergänzen. So nahmen mehrere männli­
che Versuchspersonen einmalig 100 bzw. 200 mg Codein zu sich. Im Urin wur­
de sowohl gaschromatographisch als auch radioimmunologisch in den einzelnen 
Portionen der Codeingehalt bestimmt (Abb. 3). Gaschromatographisch stiegen 
die Opiatwerte nach ca. 24 Stunden auf ca. 12 mg/kg an, um im Laufe des 

3. Tages auf Null abzusinken. Die radioimmunologische Analyse verlief ähnlich, 
allerdings waren noch geringe Opiatwerte zu Beginn des 4. Tages zu ermitteln. 
Die Barthaare wurden tageweise gesammelt, 6 - B Stunden nach der Codein­
einnehme wurden bereits geringe Codeinmengen nachgewiesen. Eine maximale 

Opiatausscheidung wurde in den Barthaaren der einzelnen Versuchspersonen im 
Laufe des 3. Tages nach der Einnahme festgestellt, mit Werten bis zu 5 mg/kg. 

Spuren von Codein waren in den Barthaaren noch bis zum 6. und Anfang des 
7. Tages nachweisbar. Die Versuche an Meerschweinchen zeigten Analogien zu 
den Befunden am menschlichen Material. Direkte Vergleiche waren nicht mög­
lich, da Meerschweinchenhaare langsamer wachsen und durchschnittlich nicht 
länger als 2 cm werden. 
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Interpretation und Kritik des analytischen Vorgehens 

Seit einigen Jahren wird in der forensischen Toxikologie mit mehr oder we­
niger Erfolg versucht, das Ergebnis chemisch- toxikologischer Untersuchungen 
durch 2 voneinander unabhängige Methoden eindeutig abzusichern. Im Fall der 

Haaranalyse führt dies dazu, daß das RIA-Resultat einer solchen Untersuchung 
massenspektrometrisch bestätigt sein muß, um in foro Verwendung finden zu 
können. Eine andere Möglichkeit gibt es zur Zeit nicht. Auf andere Gebiete 
der analytischen Chemie übertragen, würde dieses Prinzip dazu führen, daß 
z .8. in der klinisch-chemischen Diagnostik viele immunologische Untersuchungs­
ergebnisse, die nur mit diesen Methoden erstellt werden können, lediglich ei­
nen mehr oder weniger ideellen und begrenzten Wert besitzen würden. 

Für den radioimmunoiogischen Arzneimittelnachweis in menschlichen Haaren 
gelten bei einigen toxikologischen Chemikern diese Einschränkungen, da eine 
zweite unabhängige Methode für diese Untersuchungen bisher noch nicht rou­
tinemäßig eingesetzt werden konnte. Von vereinzelten Versuchen abgesehen, 
reicht auch die hohe Empfindlichkeit der kombinierten GC/MS nicht aus, ins­
besondere wenn nur wenig Untersuchungsmaterial vorhanden ist. Vor allem ist 
die Aufarbeitung und Vorbereitung von Haaren für eine GC/MS - Analyse sehr 
aufwendig und zeitraubend, so daß diese von vornherein mit erheblichen Un­
genauigkeiten belastet ist . 

Es ist aus diesen Gründen erforderlich, solche immunologischen Arzneimit­
telanalysen in Haaren nur mit spezifischen und hochempfindlichen RIA-Kits durch­
zuführen, insbesondere wenn nur ein bestimmtes Arzneimittel wie z.B. Mor­
phin selektiv bestimmt werden soll. Die Kreuztestempfindlichkeit muß so groß 
sein, daß auch weitgehend ähnliche Substanzen nicht oder nur in geringem Maße 
bei einer Analyse miterfaßt werden, Dies gilt z.B. für den RIA-Morphin-Kit 
der Diagnostic Product Corp., der gegenüber Codein, welches sich nur durch 
eine zusätzliche CH

3
-Gruppe von Morphin unterscheidet, ca. 400 x weniger 

empfindlich reagiert. 
Zusätzlich werden solche RIA-Analysen auf Morphin noch dadurch belastet, 

daß sich im menschlichen Körperstoffwechsel aus Codein durch Demethylierung 
Morphin bildet. Dies kann dann zu erheblichen Schwierigkeiten bei der Inter­
pretation führen. Das neben Codein nachgewiesene Morphin kann einerseits dem 
Organismus direkt als Morphin oder Heroin (H. wird im Stoffwechsel zur Mor­
phin deacetyliert) zugeführt worden sein oder sich aus in größeren Mengen auf­

genommenem Codein gebildet haben. In diesem Falle ist eine Kiärung mit einem 
zweiten unabhängigen Analysenverfahren nicht mBglich. Es kann versucht wer­
den, durch eine Untersuchung mit dem morphinspezifischen RIA-Kit und einem 
zweiten, für Opiate allgemein spezifischen RIA-Kit, der auf Morphin und Co­
dein gleichermaßen anspricht, eine Klärung herbeizuführen. Gundsätzlich be­
stehen auch dann noch Interpretationsschwierigkeiten. Diese sind nur dann be­
hoben, wenn das Ergebnis mit dem spezifischen Morphin-Kit quantitativ etwas 

210 



höher oder in gleicher Ebene liegt wie das Resultat mit dem kombinierten, al­
so Morphin und Codein erfassenden Kit. 

Auch wird bei einer Haaranalyse auf Medikamente geltend gemacht, daß, 

wie es bei Spurenelementen vereinzelt der Fall ist, diese Stoffe durch Konta­
mination aus der umgebenden Luft aufgenommen werden und daher nicht en­

dogen in die Haarsubstanz gelangt sind. Dem ist entgegenzuhalten, daß Dro­
gen, auch in feinster Verteilung, normalerweise nicht in der Umgebung des Men­
schen vorhanden sind und daß weiterhin im Gegensatz zu Metallionen die groß­

volumigen Arzneimittelmoleküle nicht oder nur schwer bei äußerem Kontakt 
in das Haar eindringen und von der Haarsubstanz aufgenommen werden können. 
Die Kritik, die vereinzelt in der medizinischen Literatur bei Untersuchungser­
gebnissen im Rahmen der anorganischen Spurenanalyse in Kopfhaaren ausgespro­
chen wird, ist beim Medikamentnachweis in Haaren nicht anzuwenden. 

Gegenwärtige und zukünftige Aepekte der Haaranalyse auf Medikamente 

Vor etwa 10 Jahren hat Berg [26] in einem Übersichtsreferat die Bedeutung 

der Haare als wichtiges Untersuchungsasservat in der Rechtsmedizin herausge­
stellt. Nach seiner Ansicht ist auch eine detaillierte morphologische Analyse 
der Haare nicht so aussagefähig, daß sie eine sichere Zuordnung zu einer be­
stimmten Person mit entsprechender Sicherheit erlaubt. Durch eine zusätzliche 
chemisch-physikalische Untersuchung auf mehrere anorganische Spurenelemen­
te gelingt es jedoch mit großer Wahrscheinlichkeit, die Identität eines inkri­
minierten Haarträgers oder auch seinen Ausschluß festzustellen. 

In den nachfolgenden Jahren sind die bisher verwendeten Analysenverfahren 
in ihrer Empfindlichkeit und Spezifität erheblich verbessert worden, so daß vie­
le der vorher bestehenden Identifizierungsschwierigkeiten weitgehend behoben 
sind. So erlaubt u.a. die zweidimensionale Protein-Elektrophorese der Haare 
[27] eine Differenzierung verschiedener Tiergattungen. In besonderen Fällen ist 
es möglich, an Hand solcher Untersuchungen die untersuchten Haare einem be­
stimmten Menschen zuzuordnen. Eine weitere Einengung gelingt auch mit Hil­
fe der Bestimmung organischer Arzneimittel und anorganischer Spurenelemen­
te in Haaren. Durch den Nachweis solcher endogen und auch exogen in die Haa­
re aufgenommener Substanzen sind weitere zusätzliche Kontroll- und Anwen­
dungsmöglichkeiten im Rahmen medizinischer und toxikologischer Untersuchun­
gen gegeben [28]. 

Der besondere Vorteil und Fortschritt bei Arzneimittelanalysen in Haaren 
ist vor allem in der Tatsache zu sehen, daß es mit Hilfe dieser Untersuchun­
gen möglich ist, auch eine mehr als ein halbes Jahr zurückliegende Medikament­
einnahme noch nachzuweisen. In der Rechtsmedizin hat dies insofern Bedeutung, 
als es mit Hilfe solcher Analysen gelingt, die Drogenkarriere eines Abhängigen 
bis zu einem Jahr nachzuverfolgen. Es ist weiterhin möglich, durch diese Un-
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tersuchungen festzustellen, ob eine nachgewiesene Drogeneinnahme kurzfristig 
bzw. einmalig war oder sich bereits über längere Zeit erstreckte. Überlebt ein 
Rauschgiftsüchtiger, der moribund ins Krankenhaus eingeliefert wird, die letz­
te Drogenaufnahme um einige Tage, so verlaufen häufig chemisch-toxikologi­
sche Untersuchungen in Leichenorganen und -körperflüssigkeiten ergebnislos, 
da das Rauschgift inzwischen ausgeschieden oder abgebaut wurde. In einem sol­
chen Fall ist der chemische Nachweis eines Drogentodes nur mit Hilfe einer 
Haaruntersuchung möglich. 

In psychiatrischen Kliniken und anderen medizinischen Anstalten, die sich 
mit der Rehabilitation von Drogen- und Arzneimittelabhängigen befassen, er­
weisen sich Haaruntersuchungen wesentlich besser geeignet, die Compliance zwi­
schen Arzt und Patienten zu erhalten als es bisher durch Blut- und Urinunter­
suchungen möglich war. Haaruntersuchungen sind nur in mehrmonatigen Abstän­
den erforderlich und orientieren den behandelnden Arzt besser als die notwen­

digerweise in wesentlich kürzeren Zeitabständen durchzuführenden Blut- und Urin­
untersuchungen über den tatsächlichen Zustand seines Patienten. Auch der l<o­
stenaufwand ist wesentlich niedriger zu veranschlagen. 

Seit einigen Jahren kommt dem PCP eine besondere Rolle im Vortäuschen 
von echten Geistenkrankheiten zu. Durch eine Haaranalyse ist es durchaus ge­
geben [24], die wirklichen Ursachen des auffälligen Verhaltens eines Patienten 
zu erkennen und echte Geisteskranke von PCP-Psychosen abzusondern. In den 
USA wurde die Haaranalyse auch im Rahmen des Methadon-Maintenance-Pro­
gramms mit gutem Erfolg eingesetzt. So konnte u.a. bei Patienten ohne be­
sonderen Aufwand erkannt werden, wenn sie rückfällig geworden waren. Zu Be­
ginn der Methadon-Behandlung ist zusätzlich möglich, mittels Haaranalyse den 
vorangehenden Heroinkonsum festzustellen und dann die Methadongabe entspre­

chend zu dosieren. 
Eine besondere Bedeutung kommt der Haaranalyse bei der Überwachung süch­

tiger, schwangerer Frauen zu. So besteht bei einer PCP-Sucht die Gefahr der 
Entwicklung kindlicher Hirnschäden, denen man durch gezielte Behandlung nach 
der Geburt begegnen kann. Voraussetzung dafür ist, daß man durch eine vor­
herige Analyse der mütterlichen und kindlichen Haare Kenntnis von diesem Miß­
brauch erhalten hat [28]. 

Seit wenigen Monaten wird die Haaranalyse in den USA auch eingesetzt, 
wenn wichtige Personalstellen bei Behörden, in der Industrie und sonstigen Öf­
fentlichkeit neu besetzt werden sollen. Man verspricht sich durch solche Kon­
trollen, die möglichst unauffällig durchgeführt werden, eine Vorauswahl unter 

einer Reihe geeigneter Bewerber auf eine Stelle, für die ein Drogen- oder Arz­
neimittelabhängiger auf Grund der großen Verantwortung und schwierigen Auf­
gabenstellung nicht geeignet wäre. Ob eine solche Überprüfung die richtige Me­
thode ist, wird die Zukunft ergeben. Aus europäischer Sicht ist eine derarti­
ges Vergehen abzulehnen. Es wird sich zeigen, ob die Amerikaner damit Er­

folg haben. 
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Dies sind einige der neuen Aspekte, die dem Nachweis von Arzneimitteln 
und anderen organischen Substanzen in den Haaren zu verdanken sind und si­
cherlich bereits in naher Zukunft durch Verbesserung und weitergehende Spe­
zifizierung vervollkommnet und analytisch ausgebaut werden. Faszinierend ist 
vor allem die Tatsache, daß es mit Hilfe solcher Haaruntersuchungen gelingt, 
in die Vergangenheit zurück zu blicken. Es ist zu hoffen und anzunehmen, daß 
besonders auf diesem Gebiet der Haaranalytik, das erst seit wenigen Jahren 
existiert, neue diagnostische Verfahren entwickelt werden. 
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Leichtflüchtige Chlorkohlenwasserstoffe in der Luft -
Anreicherung auf menschlichen Haupthaaren 

S. Vieths, S. Abelmann, W Blaas, M. Chutsch, M. Fischer, C. Krause 
und R.Weber 

Zuaammenf888Ullg 

Es werden zwei Methoden zur Bestimmung von leichtflüchtigen Chlorkohlen­
wasserstoffen im menschlichen Haupthaar beschrieben. 

Bei der Untersuchung von 30 Haupthaarproben wurden in 20 Fällen keine 
leichtflüchtigen Chlorkohlenwasserstoffe, in drei Fällen Spuren von Chloroform 
und in zwei Fällen kleine Mengen von Tertrachlorethen gefunden. 

Die Emission einer Chemischen Reinigung ließ sich an fünf stärker mit Te­
trachlorethen kontaminierten Proben erkennen. 

1. Einleitung 

Leichtflüchtige Chlorkohlenwasserstoffe wie Dichlormethan, Trichlormethan, 

Tetrachlormethan, Trichlorethen, 1, 1, 1-Trichlorethan und Tetrachlorethen sind 
sehr leicht löslich in Fetten und fetthaltigen Lebensmitteln. Ein schneller Über­
gang dieser Lösungsmittel aus der Gas- in die Fettphase ist zu erwarten. Im 
Bundesgesundheitsamt mit Tetrachlorethen durchgeführte Versuche stützen die­
se Vermutung: Aurand und v. Nieding [1] veröffentlichten Ergebnisse eines Mo­
dellversuches zum schnellen Übergang von Tetrachlorethen aus der Luft in But­
ter. Im Rahmen der Untersuchungen von fetthaltigen Lebensmitteln auf Tetra­
chlorethen im Jahre 1981 brachten wir Brühwürfel in einer chemischen Reini­
gung aus. 10minütige Exposition im Reinigungsraum führte zu einer Konzentra­
tion von 1.000 µg/kg im Lebensmitteln. Der Übergang von Pentachlorphenol 
auf Lebensmittel wurde nach Ausbringung von Holschutzmitteln im häuslichen 
Bereich beobachtet [2]. 

Auch auf der menschlichen Haut ist mit einer Anreicherung von Chlorkoh­
lenwasserstoffen aus der Gasphase zu rechnen, denn die über Talg- und Schweiß-
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drüsen sowie durch den Abbau der äußersten Zellschichten erzeugte Emulsion 
aus Wasser, Fettsäuren, Triglyceriden und Fettalkoholestern dürfte ähnliche Ei­
genschaften aufweisen wie ein fetthaltiges Lebensmittel. 

Die auf dem menschlichen Haupthaar vorliegende Fett-Wasser-Emulsion bot 
sich für eine orientierende Untersuchung an: Vorteilhaft sind die große Ober­
fläche, die leichte Probenahme und die einfache Probenaufarbeitung, proble­
matisch dagegen der schwankende individuelle Fettgehalt des Haars, selbst die 
Lipidzusammensetzung kann sich 
durch einen Schwimmbadbesuch, 
Adsorption an der Proteinmatrix. 

unter bestimmten Umständen verändern, z.B. 
sowie die nichtbekannte Größenordnung der 

Bisher wurde hauptsächlich die Exkretion von Chlorkohlenwasserstoffen und 
anderen halogenierten Komponenten über die Talgdrüsen, die mit den Haarfol­
likeln in Verbindung stehen, untersucht [4, 5, 6]. 

Aufgrund von Versuchen mit C 
14

-markierten Chlorkohlenwasserstoff-Insek­
tiziden, die Ratten injiziert wurden, konnte die Bedeutung der Haare als Ex­
kretionsorgane für solche Verbindungen, vor allem für metabolisch resistente, 
eindeutig nachgewiesen werden [5]. Bei diesen tierexperimentellen Markierungs­
untersuchungen ergab sich aber auch, daß solche Stoffe hauptsächlich an Li­
pide gebunden sind und nicht an die Haare selbst, da etwa 75% der Radioak­
tivität durch eine milde Extraktion der Haare verloren gingen [5]. 

Da leichtflüchtige Chlorkohlenwasserstoffe wie Tetrachlorethen in der Re­
gel innerhalb einiger Tage größtenteils über Lunge und Urin ausgeschieden wer­
den, sind entsprechende Gehalte im Haarfett auf Kontamination über die Gas­
phase zurückzuführen. Eine Abschätzung der Exposition von ausgewählten Per­
sonengruppen durch Messung der Anreicherung von Chlorkohlenwasserstoffen aus 

der Luft in den Haarlipiden zu versuchen, erschien uns daher sinnvoll. 

2. Experimenteller Teil 

2.1 Pentanextraktion 

50 - 200 mg Haupthaar wurden in einem 1 ml-Meßkolben eingewogen. 0,5 
ml einer Lösung von 49 ng Dibromchlormethan (innerer Standard) pro ml wur­
den zugegeben. Nach einminütigem Schütteln wurde der Extrakt kapillargaschro­
matographisch untersucht. 

2. 2 Extraktion nach Clevenger 

2 g Haupthaar wurden in einen 250 ml-Rundkolben mit 100 ml destilliertem 
Wasser, Siedesteinen und 2 ml Isooctan versetzt. Anschließend wurden 90 Mi­
nuten an einer modifizierten Clevenger-Apparatur gekocht und der Isooctanex­
trakt kapillargaschromatographisch untersucht. 
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2.3 Gaschromatographische Bedingungen: 

Gerät: Fractovap 2900 (Carlo Erbe); Säule: 50 m x O, 32 mm BP - 1 Fu­
sed Silica Capillare (SGE) 2 µm Filmdicke; Trägergas: Helium, 1 ml pro Mi­
nute; Make up: Ar/CH

4 
30 ml pro Minute; Temperaturen: 10 Minuten 80 °C, 

mit 20 °C pro Minute auf 150 °c, Isotherm 3 Minuten 150 °C; Einspritz­
menge 1,0 µl On-Column; Detektor: ECD 300 °C; Retentionszeiten: Trichlor­

methan 5,5 Minuten, 1,1,1-Trichlorethan 6,4 min., Tetrachlormethan 7,2 
min., Trichlorethen 8,3 min., Dibromchlormethan 12,4 min., Tetrachlorethen 
13,2 min. 

2.4 GC/MS Bedingungen: 

Quadrupol-Massenspektrometer 4023 mit Kapillar-Gaschromatograph HP 5890 
A und Incos Datensystem 2300 (Finnigen MAT) GC Säule: 60 m x O, 32 mm 
i .D. DB5 Fused Silica Kapillare (J+W Scientific), direkte Kopplung zum Mas­
senspektrometer, Trägergas Helium 2 ml pro min.; Temperaturen: Säule 10 
min. 25 °C, 10 °C pro min. auf 150 °C anschließend Isotherm. MS: Elektro­
energie 70 eV, Cl Methan, Quellentemperatur 120 °C, Quellendruck 0,5 bar, 

Multiple Ion Dektion: Massen 83, 85 (Dichlormethan), 117, 119 (Trichlorme­
than, Scanzeit 0,2 sek. pro Masse. 

J. Ergebnisse und Diskussion 

Um die auf der menschlichen Haut bzw. auf dem Haupthaar vorliegen-
de Fett-Wasser-Emulsion auf ihre Absorptionseigenschaften für leichtflüchtige 
Chlorkohlenwasserstoffe zu prüfen, wurde die Haarprobe eines Chemikers nach 
Clevenger aufgearbeitet. Im Labor war 2 Tage unter Einhaltung der Sicherheits­

vorschriften mit Trichlomethen gearbeitet worden. Geschromatogrephisch wur­
den 870 µg Trichlormethen pro kg Haar nachgewiesen. Am GC/MS wurde der 
Befund bestätigt und zusätzlich Dichlormethen identifiziert. Ausgehend von die­
sem Befund wurden 25 Haupthaarproben mit Pentan extrahiert und gaschrome­
togrephisch untersucht. Die folgenden Nachweisgrenzen wurden für eine Einwaa­
ge von 100 mg Heeren mit dieser Schnellmethode erreicht: 
Trichlormethen 150 µg pro kg Heer 
1, 1, 1-Trichlorethen 65 µg pro kg Heer 
Tetrachlormethan 
Trichlorethen 
Tetrechlorethen 

20 µg pro kg Heer 

100 µg pro kg Heer 
15 µg pro kg Haar 

In drei Haarproben von Labormitarbeitern wurde Chloroform in Spuren ( 150 
µg pro kg) gefunden. In 2 Haarproben wurde Tetrechlorethen in Konzentratio­

nen von 80 bzw. 53 µg pro kg nachgewiesen. 
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derung des elektrischen Störpegels die Nachweisgrenzen der genannten Substan­
zen um den Faktor 5 verbessert werden. 

Ausgehend von diesen Ergebnissen wurden drei Haarproben, die aufgrund einer 
Voruntersuchung als unbelastet angesehen werden konnten, für 30 Minuten im 
Reinigungs- und Auslüftungsraum einer chemischen Münzreinigung ausgebracht. 
Während dieser Zeit waren 2 von 5 Reinigungstrommeln in Betrieb. Ein frisch 
gereinigtes Kleidungsstück (Laborkittel) wurde für 10 Minuten in einem Abstand 

von 1 m zu diesen ausgebrachten Haaproben gelüftet. Eine Stunde später wur­
den die Proben auf Tetrachlorethen untersucht. Konzentrationen von 470, 1240 
und 4150 µg Tetrachlorethen pro kg Haar wurden ermittelt. Das Haar mit dem 
niedrigsten Gehalt war von der Versuchsperson am Morgen gewaschen worden. 
Die Haarwäsche der beiden anderen Personen lag 2 bzw. 3 Tage zurück. 

Diese ersten orientierenden Versuche zeigen, daß menschliches Haupthaar 
bzw. die anhaftende Fettemulsion von Personen, die nicht besonders exponiert 
waren, offenbar nicht oder unter den angegebenen Nachweisgrenzen mit leicht­
flüchtigen Chlorkohlenwasserstoffen kontaminiert ist. Bei entsprechender Expo­
sition (chemische Reinigung, Labor, Haushaltschemikalien) ist mit einem schnel­
len Übergang dieser Stoffe in Haar- und Hautfett zu rechnen. Da die Unter­
suchungen kurz nach der Exposition in der chemischen Reinigung durchgeführt 
wurden, kann keine Aussage darüber gemacht werden, wie sich die Konzentra­
tionen in der Fettemulsion durch Resorption und durch Abdampfen verändern. 

Bei zwei Personen, die in einer Wohnung wohnten, welche durch ein darun­
ter befindliches Chemisches Reinigungsunternehmen Tetrachlorethylen-belastet 
war, ist im Kopfhaar 120 bzw. 133 µg/kg dieses Stoffes nachgewiesen worden. 

Möglicherweie gestattet die hier beschriebene Untersuchung von Haaren auf 
leichtflüchtige Chlorkohlenwasserstoffe eine Abschätzung der Exposition von Per­
sonengruppen. 
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gungen durch den Kraftverkehr . . . . . . . . . . . . 13,40 DM 

Band 29: Heller/Kettner: Forschungsarbeiten über Blei in 
der Luft und in Staubniederschlägen . . . . . . . . . 11,60 DM 

Band 30: Meteorologie und Lufthygiene . . . . . . . . . . . . . 19,80 DM 



Band 31*: Die Desinfektion von Trinkwasser 

Band 32: Rattenbiologie und Rattenbekämpfung 29,40 DM 

Band 33: 

Band 34: 

Band 35: 

Band 36: 

Band 37: 

Beiträge aus dem Gebiet der Umwelthygiene . . 30,80 DM 

Gewässer und Pestizide. 1. Fachgespräch . . . . . . 15,20 DM 

Kettner: Geruchsbelästigende Stoffe . . . . . . . . 15,00 DM 

Durchlässigkeit von Lockersedimenten - Methodik 
und Kritik . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 9,20 DM 

Gewässer und Pflanzenschutzmittel. 2. Fach-
gespräch . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 27,40 DM 

Band 38: Umweltschutz und öffentlicher Gesundheitsdienst 34,60 DM 

Band 39: Schadstoff-Normierung der Außenluft in der 
Sowjetunion- MIK-Werte und Schutzzonen 1972. . 4,60 DM 

Band 40: Hygienisch-toxikologische Bewertung von Trink-
wasserinhaltsstoffen .................. . 

Band 41: Lufthygiene 1974 ..................... . 

Band 42: Immissionssituation durch den Kraftverkehr in der 
Bundesrepublik Deutschland ............. . 

Band 43*: Schwimmbadhygiene (vgl. Nr. 58) 

Band 44: 

Band 45: 

Band 46: 

Band 47: 

Band 48: 

Band 49: 

Band 50: 

Zur Diskussion über das Abwasserabgabengesetz 

Siedlungshygiene und Stadtplanung ....... . 

Gewässer und Pflanzenschutzmittel. 3. Fach-
gespräch .......................... . 

Dulson: Organisch-chemische Fremdstoffe in 
atmosphärischer Luft ... .. ............. . 

Chemisch-ökologische Untersuchungen über die 
Eutrophierung Berliner Gewässer unter besonde­
rer Berücksichtigung der Phosphate und Borate .. 

Mitglieder: 

Lahmann/Prescher: Luftverunreinigungen in der 
Umgebung von Flughäfen ............... . 

Mitglieder: 

Oetting: Hydrogeochemische Laboruntersuchun­
gen an Bergmaterialien und einer Hochofen-
schlacke .......................... . 

Mitglieder: 

21,50 DM 

26,00 DM 

70,00 DM 

18,00 DM 

31,00 DM 

32,00 DM 

28,00 DM 

35,50 DM 
17,75 DM 

33,50 DM 
16,75 DM 

43,20 DM 
21,60 DM 



Band 51 : 

Band 52: 

Band 53: 

Band 54: 

Band 55: 

Band 56: 

Band 57: 

Band 58: 

Band 59: 

Band 60: 

Band 61 : 

Band 62: 

Band 63: 

Band 64: 

Band 65: 

Band 66: 

Gewässer und Pflanzenbehandlungsmittel IV 
4. Fachgespräch .. . ...... .. .......... . 

Mitglieder: 

Aktuelle Fragen der Umwelthygiene ........ . 
Mitglieder: 

Luftqualität in Innenräumen .. .. ......... . 

Limnologische Beurteilungsgrundlagen der Was-
sergüte (Kolkwitz-Symposium) ........... . 

Atri: Schwermetalle und Wasserpflanzen . . ... . 

Zellstoffabwasser und Umwelt ....... . . . .. . 

Gewässerschutz - Abwassergrenzwerte, Bioteste, 
Maßnahmen ............... . ........ . 

Schwimmbadhygiene II ... • ......•.. • ... 

Lufthygiene 1984 ........... . ......... . 

Atri: Chlorierte Kohlenwasserstoffe 
in der Umwelt 1 ••• • •••••••• •• ••••••••• 

Figge/Klahn/Koch: Chemische Stoffe in 
Ökosystemen ....................... . 

Chemical Water and Wastewater Treatment ... . 

Humanökologie - Umwelt-, Innenraum- und 
Siedlungshygiene ..... . .... . ... . . .. .. . 

Boden- und Grundwasserschutz . . . . . ..... . 

28,50 DM 
14,25 DM 

65,00 DM 
32,50 DM 

69,50 DM 

12,50 DM 

29,00 DM 

48,00 DM 

36,00 DM 

33,00 DM 

48,00 DM 

58,00 DM 

48,00 DM 

60,00 DM 

38,00 DM 

46,00 DM 

Umwelthygiene für Arzte und Naturwissenschaftler 78,00 DM 

Atri: Chlorierte Kohlenwasserstoffe 
in der Umwelt 11 • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • 65,00 DM 

Band 67: Luftverunreinigung durch Kraftfahrzeuge . . . . . 48,00 DM 
Band 68: Grundwasserbeeinflussung durch 

Pflanzenschutzmittel . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 58,00 DM 

Band 69: Smogepisoden . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 58,00 DM 

Band 70: Atri : Chlorierte Kohlenwasserstoffe 
in der Umwelt IV. .. ... . . .... . . . . . . . . . . . . . 76,00 DM 

Band 71: Haaranalyse in Medizin und Umwelt . . . . . . . . . . 48,00 DM 

Die genannten Veröffentlichungen können beim Gustav Fischer Verlag, 
Postfach 72 01 43, D-7000 Stuttgart 70, bestellt werden. 

Mit * gekennzeichnete Nummern sind vergriffen, können jedoch als Foto­
kopien vom Verein für Wasser-, Boden- und Lufthygiene E.V., Corrensplatz 1, 
D-1000 Berlin 33, geliefert werden. 



Vereinsmitglieder können die Veröffentlichungen beim Verein zu Vorzugs­
preisen erwerben. 

Der gemeinnützige Verein fördert insbesondere die wissenschaftlichen 
Arbeiten des Instituts für Wasser-, Boden- und Lufthygiene des Bundes­
gesundheitsamtes. 

Wer an Informationen über den Verein für Wasser-, Boden- und Lufthygiene 
E.V. interessiert ist oder Mitglied dieses Vereins werden möchte, wende sich 
bitte an den Geschäftsführer, Herrn Dipl.-Ing. H. Schönberg, Telefon (030) 
8662342 (Anschrift : Verein für Wasser-, Boden- und Lufthygiene E.V., 
Corrensplatz 1, 0-1000 Berlin 33). 
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